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Bekanntmachung der Gemeinde Schönefeld 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses und Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes 002/3 „Lavendelring“ 1. Änderung im OT 
Großziethen 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schönefeld hat am 03.11.2016 den Bebauungsplan 
002/3 „Lavendelring“ 1. Änderung im OT Großziethen als Satzung beschlossen. Eine 
Genehmigung durch die obere Verwaltungsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Die Satzung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Der Änderungsbereich umfasst die Flurstücke 330/1(teilw.), 330/3, 330/4, 331/1 (teilw.), 
331/3, 331/4, 332/1 (teilw.), 332/3 und 332/4 der Flur 3 der Gemarkung Großziethen. Die 
Abgrenzung des Änderungsbereichs ist der Planzeichnung zu entnehmen. Der 
Änderungsbereich hat eine Größe von ca. 0,2 ha.  Die Verortung und Abgrenzung kann der 
nachfolgenden Karten entnommen werden:  
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Die Satzung, bestehend aus der Planzeichnung und dem Textteil, die Begründung sowie die 
entsprechenden DIN-Normen können während der Dienststunden im Rathaus der Gemeinde 
Schönefeld, 2. OG (Bau- und Investorenservice), Hans-Grade-Allee 11 in 12529 Schönefeld 
von Jedermann eingesehen werden und über ihren Inhalt Auskunft erhalten.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu 
beantragen ist und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. Eine Verletzung der in § 214 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung sind gemäß 
§ 215 BauGB unbeachtlich, wenn die Verletzung der o.g. Verfahrens- und Formvorschriften 
oder die Mängel in der Abwägung nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Bei der 
Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
darzulegen.  
 
Schönefeld, den 20.12.2016 
 
 
 
Dr. U. Haase 
Bürgermeister 
 
Im Original unterschrieben. 
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Gemeinde Schönefeld 
 Der Bürgermeister 

 mit den Ortsteilen Großziethen, 

 Kiekebusch, Schönefeld, Selchow, 

 Waltersdorf, Waßmannsdorf 

 
Gemeinde Schönefeld  Hans-Grade-Allee 11  12529 Schönefeld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Hiermit ordne ich die öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses und Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes 002/3 „Lavendelring“ 1. Änderung im OT Großziethen im nächst-
erscheinenden Amtsblatt für die Gemeinde Schönefeld an. 
 
Die Einsichtnahme in die Satzung, bestehend aus der Planzeichnung und dem Textteil, die 
Begründung sowie die entsprechenden DIN-Normen können während der Dienststunden im 
Rathaus der Gemeinde Schönefeld, 2. OG (Bau- und Investorenservice), Hans-Grade-Allee 
11 in 12529 Schönefeld von Jedermann eingesehen werden und über ihren Inhalt Auskunft 
erhalten. 
 
Schönefeld, den 20.12.2016 
 
 
Dr. U. Haase 
 
Im Original unterschrieben. 
 
 
 
 
 
 

* Dieser elektronische Kommunikationsweg steht ausschließlich für eine formfreie elektronische Kommunikation für die eine Schri ftform mit eigenhändiger Unterschrift nicht zwingend 
vorgeschrieben ist (z. B. allgemeine Anfragen und Mitteilungen, etc.) zur Verfügung. Es wird darauf hingewiesen, dass mit diesem Kommunikationsmittel Verfahrensanträge oder 
Schriftsätze nicht rechtswirksam eingereicht werden können. Sollte Ihre Nachricht einen entsprechenden Schriftsatz beinhalten, ist eine Wiederholung der Übermittlung mittels Telefax 
(030/536720-80) oder auf dem Postweg zwingend erforderlich. 
 

Öffnungszeiten:    Bankverbindungen:   
Mo. - 13:00 bis 15:00 Uhr Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam 
Di. 9:00 bis 12:00 Uhr, 13:00 bis 15:30 Uhr und 15:45 bis 18:00 Uhr BIC: WELA DE D1 PMB IBAN: DE35 16050000 3665021153  
Do. - 13:00 bis 15:00 Uhr  Deutsche Kreditbank AG  
Fr.  9:00 bis 12:00 Uhr  BIC: BYLADEM 1001 IBAN: DE02 12030000 0000401968 

 

Dezernat / Sachgebiet 

 Zentrale Dienste 
Innere Organisation 
Verwaltungsgebäude 

 
  

 Hans-Grade-Allee 11, 12529 Schönefeld 

  OT Waltersdorf Aktenzeichen  
(bei Schriftwechsel anzugeben!) 

Datum  

 Dez. III 20.12.2016 
Auskunft erteilt 

 
Zimmer 

Frau Bendschneider 302 
 Vorwahl  Vermittlung  Durchwahl  Telefax 

030 53 67 20-0 53 67 20-15 53 67 20-80 
Internet 

www.gemeinde-schoenefeld.de 
E-Mail* 

m.bendschneider@gemeinde-schoenefeld.de 
Ihr Schreiben vom 

 
Ihr Zeichen 
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Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 03.11. und 14.12.2016 
 

03.11.2016 50/2016 Neuberufung eines Mitglieds in den Kinder- und 
Jugendbeirat der Gemeinde Schönefeld 

 

 51/2016 Neuberufung einer sachkundigen Einwohnerin in den 
Bildungs- und Sozialausschuss 

 

 52/2016 Klarstellungsbeschluss mit Bezug auf die 
Arbeitsgruppen der Gemeinde 

 

 53/2016 Beschluss über die Festlegung von "Premiumflächen" 
zur Pflege von Grünland in der Gemeinde Schönefeld 

 

 54/2016 Beschluss über Tarifänderungen für die 
Schwimmhalle „Schönefelder Welle“ 

 

 55/2016 Beschluss über die Fortführung der Arbeit des 
Dialogforums in einer kommunalen Arbeits-
gemeinschaft "Dialogforum Airport Berlin-
Brandenburg" 

 

 56/2016 Genehmigung von Ladenöffnungszeiten für das Jahr 
2017 in der Gemeinde Schönefeld 

 

 57/2016 Einrichtung von generellen Geschwindigkeits-
beschränkungen auf 30 km/h vor Schulen, Kitas, 
Seniorenwohnheimen und Spielplätzen 

 

 58/2016 Beschluss über die Abwägung der Stellungnahmen 
der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und der Öffentlichkeit aus der erneuten Beteiligung 
gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB i. V. m. § 4 a (3) 
BauGB zum Bebauungsplanes 002/3 im Ortsteil 
Großziethen 

 

 59/2016 Beschluss der Satzung zum Bebauungsplan 002/3   
1. Änderung im Ortsteil Großziethen 

 

 60/2016 Bestätigung der Niederschrift über die 13. Sitzung 
des Ausschusses Entwicklung vom 01.09.2016 

 

 61/2016 Bestätigung der Niederschrift über die 14. Sitzung 
des Ausschusses Entwicklung vom 13.10.2016 

 

 62/2016 Beschluss über den Abschluss eines 
Erbbaurechtsvertrages im Ortsteil Schönefeld 

 

 63/2016 Beschluss über die Einstellung des Leiters des 
Dezernates I, Bürgerdienste 

 

14.12.2016 64/2016 Fortführung und Umsetzung des Beschlusses 
12/2016; Umsetzung der Planung und des 
grundhaften Ausbaus von vier Straßen in der 
Gartenstadt im Ortsteil Großziethen 

 

 65/2016 Beschluss zur Bildung eines Sonderausschusses 
„Staatliches Gymnasium Schönefeld“ 

 

 66/2016 Neuberufung eines sachkundigen Einwohners in den 
Finanzausschuss 

 

 67/2016 Förderstatus der Vereine im Kalenderjahr 2017  

 68/2016 Beschluss über die Vergabe von Straßennamen im 
Ortsteil Waltersdorf 

 

 69/2016 Beschluss einer außerplanmäßigen Ausgabe im 
Produktsachkonto 12601.07110000 (Beschaffung 
von Fahrzeugen für die Feuerwehr), hier für die 
Ortswehr Schönefeld 

 

 70/2016 Ausübung der Optionserklärung gemäß § 27 Abs. 22 
Satz 3 Umsatzsteuergesetz 

 

 


